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Bon altem Eherecht und -Brauch 
Don 

Anton Mailly 
Dal. die Befprehung des Werkes 

von Anton Mailly „Deutfche Rechtsalter- 
tümer in Sage und Brauchtum” Im vor- 

7 liegenden Heft. 

ine ganz befondere Rolle im Rechtsbegriff früherer Zeiten 
ipielte das: Eheleben. Der Mann hatte gewiſſe Bor- 
rechte gegenüber feiner Ehefrau. Er war gleichjam ber 

Herr im Haufe, und es galt für ſchimpflich, von feiner 
Stau beleidigt oder gar verprügelt zu werden. Anderer⸗ 

feits war es fchon im frühen Mittelalter gang und gäbe, 
daß die Frau von ihrem Manne gefchlagen wurde. Go- 

* gar in der Heldenſage heißt es, daß Siegfried Krimhilde 

F tüchtig verprügelte, als fie Brünhilde durch ihre Rede 

NV verleßt hatte, 

Wurde ein Mann von feiner Ehefrau beichimpft oder gejchlagen, jo galt er als 
entehrt. Diefe Entehrung war den Marktgenofjen fo unerträglich, daß fie ihn nicht 

mehr unter fic dulden konnten und ihm fein Haus zerftörten, was finnbildlich durch 
Abtragung des Daches feines Haufes beforgt wurde. Um die große Schmach, die eine 
Frau ihrem Manne antun konnte, zu rächen, galt als Sühne die Strafe des Efelrittes 
der Ehefrau. Die Befchuldigte mußte verkehrt auf einem Efel reiten, und deſſen Schwanz 
mit den Händen haltend, von ihrem Ehemann durch das ganze Dorf geführt werden. 
Der aus dem Drient ftammende Rechtsbrauch erloſch als Strafe der Ehefrau im 
17. Zahrhundert, blieb aber für andere Vergehen noch bis zum Ende des 18. Jahrhun« 
derts erhalten. Einen intereffanten Beitrag zur Uebung diefer Frauenitrafe in Darm- 
jtadt liefert das Frauenjteiner Ejelslehen. Noch im 18. Jahrhundert war der Ritt auf 

einem hölzernen Ejel eine Soldatenjtrafe. 

Im Fürftentum Hechingen, in einigen zu Balingen dehörgen Ortſchaften be- 

itand eine befondere Gewohnheit, um Chezmwiftigkeiten zu bejeitigen. Man bejtimmte 

einen rechtichafjenen älteren Mann, den Datte (Vater), der mit zwei Gehilfen des Nachts 

vor das Haus des ftreitenden Ehepaares ging, dort anklopfte und auf die Frage, wer 

da fei, antwortete: „Der Datte kommt!“ Blieb diefe Warnung in ber dritten Nacht 

unbeachtet, jo prügelte der Datte mit den zwei vermummten Gehilfen den ſchuldigen 

Zeil. Als jedoch einmal der Datte mit feinem Eifer zu weit gegangen war, kam es 

zur Klage, und die Gewohnheit wurde von der Landesregierung ernitlic) unterjagt. 

Diefe Bolksjuftiz gegen zänkifche Eheleute wurde im Badnifchen die Tyrjagd genannt 

und ähnelt dem Haberfeldtreiben. 

In Chroniken und Schwänken findet man oft den Ehemannsjchlegel erwähnt. 

So Hing an einer Linde zu Mosbad) in Bayern ein Schlegel, der nachweislich ur— 

79 

— — 

—— 

ü 

a a ea 

— —— 



fprünglich ein Rechtsſymbol war. „Seit Menfchengedenken wurde der Schlegel heimlich 

herabgenommen und vor die Tür des Mannes gelegt oder gehängt, der jich von feiner 

Frau mißhandeln ließ.“ Zur Ausgleichung der Schande mußte er eine Zeche bezahlen 
und der Schlegel verſchwand dann wieder von feiner Tür; das legtemal foll dies im 
Jahre 1867 gefchehen fein. Dasjelbe gejchah in Burk bei Dinkelsbühl und in Kuhn- 

hard. Bei den Frauen war es Rechtsbrauch, den Zweikampf zwijchen Mann und 
Frau mit einem Schlegel auszufechten. Dieje merkwürdigen Gemohnheiten mit der 
Ehemannskeule wurden ſchwankartig bearbeitet und kommen auch in Faftnachtsipielen 
und Dftermärlein vor. Hans Sachs hat zur „Speckfeite“ (Keule) im deutjchen Drdens- 
haus zu Nürnberg den Schwank „Bon dem Bauern, der den Bachen holt“ gejchrieben; 

ein ähnlicher Schwank wird zur „Speckjeite“ am ehemaligen Rotenturm in Wien er- 

zählt. In England werden ähnliche Bräuche und dazugehörige Volksbelujtigungen und 

Schwänke überliefert. 

In Kersbach bei Bamberg war es Gewohnheit, daß ein junger Ehemann, der 

nad) einem Jahre noch keinen Leibeserben hatte, von den Burjchen des Dorfes auf eine 

Stange geſetzt und unter großem Gefchrei in den Gemeindemweiher geworfen wurde. 
Kam er aus dem unfreimilligen Bade heraus, jo hatte er das Recht, einen anderen 
Mann aus der Menge ins Wafjer zu werfen. Das nannte man das Ehemannsbad. 
Dazu wird erzählt, daß fich einmal ein Markgraf von Bayreuth zufällig diefes Schau- 
ipiel angejehen hatte. Der gebadete Ehemann hatte nun die Ehre des zweiten. Bades 
dem Landesheren zugedadht. Nur mit Mühe gelang es diefem, ich durch eine Geld- 

fpende loszukaufen. Darin erkennt man die jcherzhafte Behandlung der Strafe des 
Stürzens in das Wafjer. In Sachfen beitand hinwieder die Gewohnheit, daß jeder 

Mann, dejjen Frau niedergekommen war, gleichfam als Brämie, das Recht hatte, fechs 
MWochen lang Bier zu verzapfen. 

Tacitus berichtet, daß bei den alten Deutjchen ehebrüchige Frauen mit kurz 
gefchnittenen Haaren und entblößtem Leibe vor der ganzen VBerwandtjchaft von ihrem 
Ehemann aus dem Haufe gejagt und durch das Dorf gepeitfcht wurden. Nach Grimm 

durfte der Mann die unzüchtige Frau verkaufen, und die Ehebrecherin mußte mit ihrer 

Kunkel und vier Pfennigen aus dem Haufe weichen. In gefchichtlichen Sagen wird oft 
erzählt, daß der Ehemann für feine ehebrecherijche Frau die Strafe des eijernen Käfigs 
beitimmt hat. In England war es unter dem gemeinen Bolk Sitte, Frauen auf dem 
Markte zu verkaufen. Im Jahre 1692 verkaufte bei Nürnberg ein Mann fein Weib 
an Mörder um 300 Gulden. Auch das Weibertaufchen zmwijchen zwei Ehemänner ijt 
oft vorgekommen. 

Wilhelm Redenbacher, 

deſſen kleine Erzählung „Das Kind unter den jungen Wölfen“ die nächſte Seite (mit 
Vignetten von G. Zum Winkel) bringt, ſtammt aus dem Altmühltal und lebte von 
1800 bis 1876. In feiner Jugend ein Schüler Carl Stöbers, ſchrieb er nachmals als 
ac — unge neben denen fein „Lejebuch der Weltgefchichte“ jehr 
ekannt wurde, 
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Karl Dauthendey und feine Braut, Frl. Friedrich 

Nach einer Aufnahme von Karl Dauthendey, Petersburg 1857 



„Eiferner Pfahl“ 

Ein Beitrag zur Flurnamenkunde Des Gpejfarts 

Manchem Speſſartfahrer ift wohl gleich mir 
der Slurname „Eiferner Pfahl“ begegnet. Richt je- 
der wird über deffen Bedeutung unterrichtet fein. 
Was fagt er? 

Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrhundert 
vermögen ung eine Erklärung zu geben, die wir 
vergeblich nach einem wirklichen Pfahl fuchen. In 
diefen Urkunden finden wir nämlich verfchiedent- 
lich eiferne Pfähle als Hoheits- und Grenzzeichen 
aufgeführt. Go lieft man in einer Schenfurfunde 
des Ritters Conrad von Klingenberg aus dem Jab- 
re 1241, da er dem Klofter Himmelthal im Gpef- 
fort Dorf Wildenfee famt Ländereien ſchenkte: „.. 
bis zu der Gtelle, wo ein eiferner Pfahl errichtet 
ift“. Diefer Pfahl ftand ficherem Vermuten nad) 
dort, wo heute die Dorfprogeltener Waldmarkung 
„Eiferneer Pfahl“ (im Volksmund: Eiferner Pohl 
genannt) liegt, gegen das genannte Dorf Wilden- 
fee. Derfelbe Pfahl ift es auch, den das GStadtpro- 
zeltener Stadtbuch anno 1443 anführt, wenn eg 

Berfteigerungen 

Sür Ende April zeigt das Kunftauftionshaus 

€. ©. Boerner in Leipzig zwei Auktionen von ber- 
vorragendem Intereſſe an. Als erfte eine voll- 

ftändige Dürerfammlung, nämlih das 

Kupferſtichwerk aus dem berühmten Sausmann- 

Blafius’fchen Dürerfchag in Braunfchweig, und das 

Holzſchnittwerk einer befannten deutfchen Privat- 

fammlung; es befinden fi darunter neben £oft- 

von dem alten Recht erzählt. daß die GStadtprogel- 
fener mit dem Vieh, „bevorab auch zur Eckernigs- 
zeit ( = Buchelernzeit) mit den Schweinen im 
Walde des Speſſarts vom eifernen Pfahl ab fu- 
Sen dürfen“. 

Im Weistum über den „Wildbann der Drei- 
reich“ vom Sabre 1338 ift ebenfalls ein folcher 
Pfahl aus Eifen als Grenzzeichen vermerkt, Der 
„Sernphahl“. Und das Weistum der „Leut zu 
der Eiche“ führt auf, „Daß daßfelbe gericht und 
zehnte angehet an dem eisrein pfahl“. Bon einem 
„ufern pfahl“ bei „Auffenauer“ ( = Aufenau bei 
Gelnbaufen) ift die Rede auch im „Sörftermeis- 
tbum des Speßhards“. Merkwürdig ift, daß man 
damals gerade Pfähle aus Eifen, nicht aus dem 
überall vorzufindenden Geftein aufftellte. Eine 
Bezeichnung „fteinerner Pfahl* ift mir nirgends 
im Speſſart begegnet. 

Philipp Janſon, Hermesberg 

baren Stichen die Holzfıhnittfolgen Dürers: dns 

Marienleben, die große und die Eleine Paffion in 

vollftändigen Eremplaren Eoftbarer Probedrude. 

Der zweite Auftionskatalog mit dem Titel „Kupfer- 
ftije des 15.—18. Jahrhunderts“, enthält eine 
Sülle feltener früher Graphik aus altem ürften- 

befiß, darunter einen der ganz wenigen Driginal- 

Eupferftiche von Weit Stoß und vier Blätter des 

Meifters €. ©. i 

Heimatliteratur 

Anton Mailly: Deutſche Rechts altertümer 
in Sage und Brauchtum. 

Reinhold- Verlag, Wien. Bd. 
„Kleinen Hiſtoriſchen Monographien“ 

Mailly verwirft die Anſchauung, daß in den 
Sagen und alten Bräuchen nur Reſte der german- 
ifhen Mythologie zu fuchen find, und ftelle feft, 
daß die Mehrzahl der Sagen und Bräuche im 
Kern uralte Rechtsgermohnbeiten und Gebräuche 
find. Er bemeift dies durch viele Beifpiele aus 
dem gejamten germanifchen Gprachgebief. Die 
Unterfuchungen beziehen fi auf Maße und Sym- 
bole, die Grenzmarfung, das Ausfegen der Kinder 
und Toten, der Greife, Todes-, Leibes- und Srei- 
beitsftrafen, Bann und Aſylrecht, Eherecht, Gottes- 
urfeile, Rechtstmahrzeichen uſw. 

Der Verfaffer vermeidet trodenes Aufzählen, 
ohne den miffenfchaftlichen Boden zu verlaffen. 
Der Leſer wird zu weiteren vergleichenden Be- 
trachfungen angeregt und bekommt tiefen Einblid 
in Die Geheimniſſe der Volksfeele.. Das Werk 
ift durch großen klaren Druck fehr überfichtlich 
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gehalten und mit einer Reihe orgineller Holzſchnitte 
von Rofe Reinhold verfehen. Eine Probe der 
Gedankengänge des Buches gibt der im vorliegen- 
den Heft enthaltene Aufſatz „Bon altem Eherecht 
und Brauch“. 

Tobias Feuerlein: Beiträge zur Drtsge- 
ſchichte von Markterlbach. Gelbftverlag 
des Berfaffers. Markterlbach 1930, 

Sn anerfennenswerter Weiſe hat fich der Ber- 
faffer bemüht, ein Heimatbuch von Mlarfterlbach 
zu Schaffen. In den erften Kapiteln über die Drfs- 
geſchichte in der vorgefchichtlichen und Srankenzeit 
läßt fich zwar manches gegen feine Ausführungen fa- 
gen, die teilmeife fich auf Die Slaventheorie fügen. 
Es find dies aber auch die ſchwierigſten Abfchnitte. 
Die folgenden Kapitel fußen auf fleißigem 
Quellenftudium und bringen viel Wiſſenswertes 
über die Geſchichte des Drtes, über die Kirche und 
andere Bauwerke. Gehr wertvoll find die Ab- 
ſchnitte Volksſage und Volksglaube und über die 
eingepfarrten Drte. Sunt 
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